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Verordnung
des Bezirks Schwaben

über das Landschaft sschutzgebiet
,,Augsburg-Westliche Wätder,,

Der Bezirkstag des Bezirkes Schwaben hat am 18.
April I988 die Verordnung über das Landschaftsschutz-
gebiet,,Augsbutg-Westliche Wdlder" beschlossen.
Diese Verordnung witd nachstehend bekanntgenacht.

-Verotdnuag
des Bezirks Schwabeu

übe I das La n dschaft ssc h ulzge biet
,, Augsburg - WestLiche W äldet"

Vom 22. Apnl 1988

AUJ Gmnd von Art- 10 und Art. 45 Abs. 2 Satz 3 des
Bayenschen Naturschutzgesetzes - BayNatSchG -
(BäyRS 791 - I - U), zuletzt geändert durch Gesetz vom
I6. Juli 1986 (cVBl S. 135), er.läßt der Bezirk Schwaben
t ^ t  - - - ,1 -  \ r - , ^ ,1 - . , - - .

5 1
Sc hutzgegenstand

Das in der Stadt Augsburg sowie in den Landkreisen
Augsburg Dillingen a. d. Donau, Donau-Ries, Cünzburg
und Unterallgäu liegende, ca. 66500 ha große, überwie,
gend bewaldete und in $ 2 näher abgegrenzte Gebiet wird
unter der Bezeichnung ,,Augsbuig - Westliche Wälder"
als LandschaJtsschutzgebiet geschützt.

$ 2
. \ch t  t  t  -  e eh i  " r  ss rc n z t  n

(l lDie Grenzen des landschaltsschutzgebietes sind in
einer Karte M 1 : 100000, die Bestandteil dieser Verord,
nung ist, grob umschrieben.

{21 Die genauen Grenzen des Landschaftsschutzgebie-
tes sind in einer Karte M I : 10000 eingetragen, die beim
Bezirk Schwaben niedergelegt ist und au{ die Bezug ge-
nommen wird. Maßgebend {ür den Grenzverlaul ist der
Eintrag in diese Karte. Als Grenze gilt der äußere Rand
der Signaturlinie. Weitere Ausfertigungen dieser Karte
befinden sich bei der Regierung von Schwaben als höhe-
rer Naturscburzbehörde sowie bei der Stadt Augsburg
und den Landratsämtem Augsburg, Dil l ingen a. ri. Do-
nau, Donau-Ries, Günzburg undUnterallgäu als unteren
Naturschutzbehörden.

{3) Die Karten werden bei den in Abs. 2 genanqten Be-
hördeo archivmäßig verwahrt und sind dort wäIrendder
Drenstsruoden allgemein zugingiich.

5 3
Schaczzweck

( I ) Zweck der Ausweisung des Landschaftsschutzge-
bietes ist es,
l. das wegen seiner Naturausstattung für die Erholung

besonders geeignete Cebiet als Voraussetzung für die
Festsetzung eines Naturparks zu schützen und zu
pflegen,

2. die sich ftir die Erholung eignenden Landschaftsteile
der Allgemeinheit zugänglich zu machen und zu er-
halten, soweit die ökologische Wertung dies zuläßt,

3. die Leistungsfä-higkeit des Naturhaushalts zu erhal-
ten und dauerha{t zu verbessem, insbesondere
- erhebliche oder nachialtige Beeinträchtigungen

von Naturund Landschalt zuverhindern sowie ein-
getretene Schäden möglichst zu beheben oder aus-
zugleichen,

- den Wald wegen seiner besonderen Bedeutung frir
den Naturhaushalt zu schützen,

- die heimischen Tier- und Pflanzenarten sowie ihre
Lebensgemeinschalten und Lebensräume zu schüt-

4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des typischen
Laadschaltsbildes zu bewahren.

{2) Im Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen
verboten, die den Charakter des Gebietes verändem odet
dem in Absatz I genannt€n Schutzzweck zuwiderlau-
fen; das sind Handlungen, die geeignet sind, die Lei-
stungsfäiigleit des Naturhaushalts zu verrnindem, den
Naturgenuß zu beeinträchtigen oder das Landschalts-
bild zu verunstalten. Für die Ausübung des Rechts au{
Naturgenuß und Erholungsowie seine Schranken gelten
die Vorschri{ten der Art. 21f{ BayNatSchc.

s 4
tuLaübnis

( I ) Der naturschutzrechtlichen Erlaubnis der zustän-
digen Kreisverwaltungsbehörde bedarl wer beabsich-
rr8r,

l. Cebäude zu errichten oder zu erweitem;
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2.Aufschüttungen, Abiagerungen, Sprengungen und
Bohrungen vorzunehmen oder die Bodengestalt in
sonstiger Weise wesenrlich zu verändem;

3. Gewässer oder deren Uier hezustellen, zu beseitigen
oder wesentlich umzugestalten oder den Zu- und Ab-
laul des Wassers sowie Grundwasserstände zu verän-
demj

4. Straßen, Wege, Plätze wie Park-, Camping-, Sport-,
Spiel- oder Badeplätze und ähnliche Einrichtungen zu
errichten oder wesenthch zu äldemj

5. ober- oder unterirdisch ge{üfute Draht-, Kabel' oder
Rohrleitungen zu verlegen sowie Masten und Unter-
stützungen aufzustellen, ausgenommen nicht ortsie-
ste AnlagenzurBeregnungvonNutzpflanzenodelzur
Versorgung von Weidevieh mit wasser r.rnd elektri-
sche Weidezäune mit ihren ZuLeitungen;

6. Alleen, Hecken und landschaJtsbestimmende Bäume
auSethalb des Waldes zu beseitigeni unberührt bleibt
der Schutz von Ieldgehölzen und -gebüschen sowie
Hecken gemäß Art. 2 Naturschutz-Ergänzungsgesetz
(BayRS 791-2-U),

7. Erstaulforstungen und sonstige Bepflanzungen mir
Cehölzen außerhaib des Waldes vorzunehmen, die
nicht standortheimisch sind und in der ndherel Um-
gebung nicht natürlich vorkommen;

8. Quellzonen, Hangmoore, Flachmoore und Streuwre-
sen sowre durch Hangwasser, Grundwasser oder
Überf lutung geprägte Auenbödenbererche durch Drä-
nage zu etrtwässem, durch Ablagemngen sowie Be-
oilaruunqen trocken zu legen oder sonst nachhaltig zu
uer^ndem, unbenihrr bleibt der Feuchtgebretsschutz
gemäß Art.6d Abs- I BayNa(SchC.

(21 Die Erlaubais ist zu erteilen, wenn das Vorhaben
keine der in S 3 Abs. 2 genannten Wirkungen hervomr-
fen karrn oder diese Wirkungen durch Nebenbestim-
mungetr Äusgeglicheo werden kön-oen.

l3l Bei Eilaubnissen nach Abs. I ist das Benehmen der
zuständigen lachbehörden herzustellen, soweit deren
Belange benitut sürd.

(4) Die Erlaubnis wird durch eine nach anderen Vor-
schrilten g-leichzeitig erforderliche Cestattung erse-tzt,
diese Gestattung darf nur erteilt werden, wenn die Vor-
aussetzungen {ür die Erteilung der natulschutzrechtli-
chen Erlaubnis vorliegen uld die zuständige Natur-
schutzbehörde ihr Einvernehmen erklärt.

AUSnAnmen

Von den Beschränkungen dieser Verordnung bleiben
ausSenornmen

L die ordnungsgemäße land-, forst- tmd frschereiwirt-
.chalrl iche Bodennutznog gemiß AJr. 6 Abs. ), Bay'
NatSchG; für Maßnahmennach $ 4Abs. I Nr- 8 dieser
Verordnung gelten jedoch das Veländerungsverbot
und der Erlaubnisvorbehait,

2. der Bau von land- und forstwirtschaftlichen Wegen
mrt einer Fahrbahnbreite von nicht mehr als 3,50 m,

3. die rechtmäßige Ausübung der fagd und dei Iischerei
sowie des Jagd- und Fischereischutzes,

.1. Maßnahmen zur Unterhaltung von Stlaßen und We-
gen, von Cewässern und Dränanlagen, Maßoahmen
äes Winterdienstes im notwendiSen Umfang, Ma13-
nahmen zur Verkehrssicherung, soweit diese zür Ab-
wehr akuter Ceiahren eriorderlich sind, und Maßnah-
men der Gewässerauf sicht,

5. der Betrieb, die Instandsetzung und die ordnungsge'
mäße Unterhaltung von bestehenden Energie- und
wassewersorgungs' oder Entsorgungsanlagen sowie
von bestehenden Einrichtungen der Landesverteidi-

gung, der Deutschen Bundespost und der Deutscheo
Bundesbahn.

6. die im Einv€mehmen mit der Naturschutzbehörde
vorgenommenen Schutz- und Pflegemallnahmen.

s 6
Befteiung

I1l Von den Verboten nach $ 3 Abs. 2 kam die zustän-
dige Kreisverwaltungsbehörde gemäß Art 49 BayNat-
SchG im Einzelfall Befrelung erteiien, wenn

1. überwiegende Cninde des ailgemeinen Wohls die Be'
freiung erfordem oder

2. l ie Befolzung des Verbote, zu erner ot{enbar nicht be-
absrchtigien Häne i t ihren würde und dre Abw erch ung
mit den öffertlichen Belangen im Sinne des Bayeri-
schen Naturschutzgesetzes, insbesondere mit dem
Zweck des Schutzgebretes vereinbar ist,  oder

L  d ie  Bc fo lgung  des  Ve rbo rs  zu  e rne r  n t ch t  gcwo l l t en  Bc -
e rn r r j ch i i gung  von  \ a tu r  u r rd  Landscha l t  t üh ren
wurde,

und diese an Nebenbestrmmungen knüpfen.

, 21  D ie  L r t e r l ung  de r  Be i re rung  i ü r  M l r l nahmen  n rch
S 4Abs. I  Nr. I  tür Arüasen von übero rt l ic her Bedeu tung
ü.8. Freizeitzentren, Gioßhotels, Femsehrt irme), nach

i  4  Abs .  I  N r .  2  f ü rg roß f l äch rge  Maßnahmcn  rab  I  Hek '
iar l ,  nach \ 4 Abs. I  Nr. 5 lür Frel ler lungen über I  l0 kv
nach \ + Äbs. I  Nr. 8 für großrlachige Entwässerungen
bedarf der Zustimmung der Regierung von Schwaben,
soweit nicht nach A.rt.49 Abs.3 Satz 1 Halbsatz 2 Bay-
NatSchG das Bayerische Staatsministerium tür Landes-
entwicklung und Umweltlragen fürdie Erteilung der Be-
freiung zuständig ist.

{3 ) Für Erlaubnisse und Befreiungen gilt die Kostenirei
heir nach Art.  54 Abs. 2 BayNatschc

'  q 7
Ordnungswidrigkeiten

Mit Celdbuße bis zu fünizigtausend Deutsche Mark
kann belegt werden, wer vorsätzlich oder lahrlässig

l. gemäß Art. 52 Abs. I Nr. 3 BayNatschC MalJnahmen
nach $ 4 Abs. 1 dieser Verordnr.rng ohne die edorderli-
che Erlaubnis vornimmt,

2. gemäß Art. 52 Abs. I Nr. 6 BayNatSchG einer im Rah-
men der Erlaubnis oderBefreiung erteilten vollziehba-
ren Auilage gemäß $ '1 Abs.2 oder $ 6 dieser Verord-
nung nicht nachkommt.

5 b
Inktafttreten

Diese Verordnung tritt an dem auf ihre Bekanntma-
chung folgenden Tag in KraJt.

Augsburg, den 22. April 1988
I)r. Simnacher

Bezirkstagsprisident"

Augsburg, den 4. Mai I988
Regierung von Schwaben

In Vertretung
Dr. Ratuschny

Regierungsvizepräsident
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